
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/1/31 4Ob144/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1995

Norm

UWG §2 A1

UWG §2 C2a

Rechtssatz

Die Nennung - frei erfundener - Namen und die Beigabe - irgendwelcher - Personenfotos zu Krankengeschichten in

einer allgemeinen Gesundheitsserie in den Sonntag-Beilagen einer Tageszeitung löst beim Publikum den - unrichtigen -

Eindruck aus, daß diese Personen die ehemaligen Kranken sind, deren persönliche Leidensgeschichten wiedergegeben

werden. Dies betri9t einen für den Kaufentschluß der Interessenten wesentlichen Umstand. Mit diesen irreführenden

Namensangaben und Bildnisveröffentlichungen wird gegen § 2 UWG verstoßen.
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